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Betreff: 
Haushalt 2024 
Anpassung der Satzung über die Erhebung einer Übernachtungssteuer 
- Antrag der CDU-Fraktion und der SPD-Fraktion vom 09.04.2024 - 
 

 
Beratungsfolge: Termin: 

Haupt- und Finanzausschuss 11.04.2024 

Gemeindevertretung 18.04.2024 
 
Beschlussvorschlag: 
● Der Gemeindevorstand wird beauftragt, die Satzung über die Erhebung einer 

Übernachtungssteuer in der Gemeinde Seeheim-Jugenheim dahingehend zu ändern, dass 
die Steuer pro Zimmerbuchung und Übernachtung statt pro Person und Beherbergungstag 
anfällt.  

 
● Weiterhin ist folgende Änderung in diese Satzung aufzunehmen: 

§ 4 soll fortan lauten: Die Steuer beträgt vom 01.07.2024 bis 31.12.2024 2 Euro netto, 
zuzüglich der jeweiligen gesetzlichen Mehrwertsteuer, für jede Zimmerbuchung pro 
Übernachtung. Ab 01.01.2025 erhöht sich diese Steuer auf 3 € netto. 
 

● Die Haushaltsansätze zu den Einnahmen aus der Übernachtungssteuer sind für 2025ff. von 
400.000€ auf 375.000€ pro Jahr zu senken. 

 
 
 
Antragsbegründung: 
Die Gemeindevertretung hat dem Satzungsentwurf zur Einführung einer Übernachtungssteuer, 
unter Einarbeitung einiger Änderungen am 1.2.2024 zugestimmt. Zwischenzeitlich haben sich 
mehrere Beherbergungsbetriebe an uns gewandt, mit der Bitte, die Satzung erneut anzupassen. 
Ziel soll dabei die Reduktion des bürokratischen Aufwandes bei den Betrieben sein. Eine 
Erhebung der Übernachtungssteuer pro Zimmerbuchung und Nacht ist hierbei ein zentrales 
Gesuch der Unternehmen, welchem die unterzeichnenden Fraktionen mit dem vorliegenden 
Antrag entsprechen möchten. 
 
Die vorgeschlagenen Änderungen entlasten aber auch insbesondere Touristen und privat 
Reisende, die ihr Zimmer meist mit mehr als einer Person belegen und deren Aufenthalt mehrere 
Nächte andauert. Aus der vorgeschlagenen Änderung folgt weiterhin, dass Regelungen für 
mitreisende Kinder entfallen können.  
 
Aus den Gesprächen der letzten Wochen, ergab sich die Erkenntnis, dass sich in der 
Vergangenheit kommunizierte Übernachtungszahlen bereits auf die Anzahl an Zimmerbuchungen 
bezogen haben. Die uns bekannten Buchungszahlen lassen erwarten, dass die geplanten 
Einnahmen aus der Übernachtungssteuer bei Erhebung von 4€ überschritten würden. Die 
unterzeichnenden Fraktionen sprechen sich daher für die Erhebung von 3 € Übernachtungssteuer 
aus, wie ursprünglich vorgesehen. Eine moderate Reduktion des geplanten Haushaltsansatzes um 
25.000€ pro Jahr ab 2025 scheint ausreichend und angemessen.  
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Wir, die unterzeichnenden Fraktionen, werben für unseren Antrag, da er den bürokratischen 
Aufwand für unsere ortsansässigen Beherbergungsbetriebe reduziert und Seeheim-Jugenheim als 
touristischen Standort attraktiv hält.     
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
gez. Max Panhans und Samuel Foschum 


